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Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 24. Juli 2012

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Dr. Schmid Krebs

 Friedrich Gall

 Untersteller Warminski-Leitheusser

 Bonde Stickelberger

 Bauer Hermann

 Altpeter Öney

  Dr. Splett

Gesetz zur Einbeziehung von  
Lebenspartnerschaften in ehebezogene 

Regelungen des öffentlichen Dienstrechts 
und zu weiteren Änderungen des Landes- 
besoldungsgesetzes Baden-Württemberg, 
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

Baden-Württemberg und des 
Versorgungsrücklagegesetzes

Vom 24. Juli 2012

Der Landtag hat am 18. Juli 2012 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 9. November 2010 (GBl. 
S. 793, 794), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 14. Februar 2012 (GBl. S. 25, 27), wird wie 
folgt ge ändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Absatz 6 eingefügt:

 »(6) Hinterbliebene im Sinne dieses Gesetzes und 
von Rechtsverordnungen, zu denen dieses Gesetz 
oder das Beamtenstatusgesetz ermächtigen, sind 
auch hinterbliebene Lebenspartnerinnen und Lebens-
partner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz.«

b) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Schaffung der Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz  
Baden-Württemberg

Vom 24. Juli 2012

Der Landtag hat am 18. Juli 2012 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Gesetzes zur Schaffung  
der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und  

Naturschutz Baden-Württemberg

Das Gesetz zur Schaffung der Landesanstalt für Um-
welt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 
vom 11. Oktober 2005 (GBl. S. 670) geändert durch Arti-
kel 38 der Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 
69), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 3 werden die Wörter »oder das Ministe-
rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz« 
durch die Wörter » , das Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz, das Ministerium für 
Verkehr und Infrastruktur oder das Sozialministe-
rium« ersetzt.

2. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort »sechs« durch das 
Wort »sieben« ersetzt.

b) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 »Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende 
und zwei weitere Mitglieder werden vom Umwelt-
ministerium benannt, je ein Mitglied vom Ministe-
rium für Finanzen und Wirtschaft, vom Ministerium 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und 
vom Ministerium für Verkehr und Infrastruktur.«

3. In § 9 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 werden nach dem 
Wort »Verbraucherschutz« die Wörter » , soweit der 
Wirtschaftsplan den Bereich des gebiets- und ver-
kehrsbezogenen Immissionsschutzes einschließlich 
des Lärmschutzes sowie das Flächenmanagement be-
trifft, ist das Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Verkehr und Infrastruktur und soweit der Bereich 
technischer Arbeitsschutz betroffen ist, das Einverneh-
men mit dem Sozialministerium« eingefügt. 

4. In § 12 Satz 3 werden nach dem Wort »Umweltminis-
terium« das Wort »und« gestrichen und die Wörter  
» , in Angelegenheiten des gebiets- und verkehrsbezo-
genen Immissionsschutzes einschließlich des Lärm-
schutzes sowie des Flächenmanagements das Ministe-
rium für Verkehr und Infrastruktur, in Angelegenheiten 
des technischen Arbeitsschutzes das Sozialminis-
terium«, eingefügt.
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b) Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

 »3.  Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärzt-
lichem Gutachten pflegebedürftigen nahen An-
gehörigen (Eltern, Schwiegereltern, Eltern von 
eingetragenen Lebenspartnern, Ehegatten, ein-
getragenen Lebenspartnern, Geschwistern oder 
Kindern) bis zu drei Jahren für jeden nahen An-
gehörigen,«.

2. § 41 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Nummern 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:

 »2.  eingetragene Lebenspartner nach dem Le-
benspartnerschaftsgesetz,

  3.  verwitwete Beamte und Richter, sowie 
hinterbliebene Beamte und Richter aus ei-
ner eingetragenen Lebenspartnerschaft,

  4.  geschiedene Beamte und Richter sowie 
Be amte und Richter, deren Ehe oder Le-
benspartnerschaft aufgehoben oder für 
nich tig erklärt ist, wenn sie aus der Ehe 
oder Lebenspartnerschaft zum Unterhalt 
verpflichtet sind, sofern diese Unterhalts-
verpflichtung mindestens die Höhe des 
ehebezogenen Teils des Familienzuschlags 
nach Anlage 12 erreicht,«.

bb) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Steht der Ehegatte oder Lebenspartner eines 
Beamten oder Richters als Beamter, Richter 
oder Soldat im öffentlichen Dienst und stünde 
ihm ebenfalls ein ehebezogener Teil des  
Fa milienzuschlags oder eine entsprechende 
Leis tung zu, so erhält der Beamte oder Richter 
den ehebezogenen Teil des Familienzuschlags 
zur Hälfte; hierbei steht einem Beamten gleich, 
wer in einem anderen Rechtsverhältnis steht, 
auf das die Regelungen dieses Gesetzes zum 
Familienzuschlag aufgrund einer Rechtsvor-
schrift entsprechende Anwendung finden.«

bb) In Satz 2 werden jeweils nach dem Wort »Ehe-
gatten« die Wörter »oder Lebenspartner« ein-
gefügt.

3. § 50 wird folgender Absatz 3 angefügt:

 »(3) Als Dienstzeit im Sinne der Anlage 14 zählen 
nicht nur Zeiten in einem Beamtenverhältnis, sondern 
auch Zeiten in einem Arbeitsverhältnis mit Anspruch 
auf eine Zulage nach § 6 des Tarifvertrages über Zula-
gen an Angestellte vom 17. Mai 1982, soweit diese die 
Zeitdauer eines Jahres übersteigen.« 

4. Die Anlage 5 zum Landesbesoldungsgesetz Baden-
Württemberg wird wie folgt geändert:

2. § 78 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort »Witwern« die 
Wörter » , hinterbliebenen Lebenspartnerinnen und 
Lebenspartnern nach dem Lebenspartnerschaftsge-
setz« eingefügt.

b) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 »In der Regel umfasst die zumutbare Eigenvor-
sorge bei Beihilfeberechtigten 50 Prozent, bei nach 
der Höhe ihrer Einkünfte wirtschaftlich nicht unab-
hängigen Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Le-
benspartnern nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
sowie bei Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfängern 30 Prozent und bei den Kindern 
20 Prozent dieser Aufwendungen, im Falle der frei-
willigen Versicherung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung die Leistungen im Umfang nach dem 
Fünften Buch Sozialgesetzbuch, soweit nicht pau-
schale Beihilfen vorgesehen werden.«

Artikel 2

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes  
Baden-Württemberg

Das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg vom 
9. November 2010 (GBl. S. 793, 826), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 10. Juli 2012 (GBl. 
S. 457, 464), wird wie folgt geändert:

1. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

 »5.  Zeiten der Ableistung eines Wehr- oder Zivil-
dienstes, sofern die für die Einstellung in das 
Beamtenverhältnis maßgebliche Bewerbung 
spätestens sechs Monate nach Ableistung die-
ser Dienste erfolgt; diese Frist wird auch ge-
wahrt, wenn die Bewerbung für die Einstellung 
in das Beamtenverhältnis innerhalb von sechs 
Monaten nach Abschluss einer über die allge-
meine Schulbildung hinausgehenden und für 
das Beamtenverhältnis vorgeschriebenen Aus-
bildung oder entsprechenden Vortätigkeit er-
folgt, die im Anschluss an diese Dienste begon-
nen oder durch diese Dienste unterbrochen 
wurde; daneben werden Wartezeiten berück-
sichtigt, die durch die Ableistung dieser Diens te 
verursacht sind; entsprechendes gilt für die Zei-
ten eines freiwilligen Wehrdienstes nach Ab-
schnitt 7 des Wehrpflichtgesetzes; Zeiten als 
Entwicklungshelfer (§ 1 des Entwicklungshel-
fer-Gesetzes) und Zeiten eines freiwilligen so-
zialen oder ökologischen Jahres werden bis zur 
Dauer des gesetzlichen Zivildienstes wie Zei-
ten eines Zivildienstes behandelt, wenn diese 
Zeiten zu einer Befreiung vom Zivildienst ge-
führt haben,«.
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 7. die Zeit der Lebenspartnerschaft der Ehezeit

 gleich. Hinterbliebene Lebenspartner haben unter 
den Voraussetzungen dieses Gesetzes Anspruch 
auf Hinterbliebenenversorgung (§ 30) und Hinter-
bliebenengeld (§ 91). Der Anspruch einer Wit we 
aus einer zum Zeitpunkt des Todes bestehenden 
Ehe schließt den Anspruch hinterbliebener Le-
benspartner aus einer zum Zeitpunkt des Todes 
bestehenden Lebenspartnerschaft aus.«

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

 2. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach dem Wort »Ruhestandsbeam-
ter« jeweils das Wort » , Unterhaltsbeitragsemp-
fänger« eingefügt.

b) In Satz 2 wird nach dem Wort »Ruhestandsbeamte« 
das Wort » , Unterhaltsbeitragsempfänger« ein ge-
fügt.

 3. § 13 Absatz 5 wird aufgehoben. Der bisherige Absatz 6 
wird Absatz 5. Im neuen Absatz 5 wird die Angabe 
»5« durch die Angabe »4« ersetzt.

 4. § 14 Absatz 5 wird aufgehoben. Der bisherige Absatz 6 
wird Absatz 5. Im neuen Absatz 5 wird die Angabe 
»5« durch die Angabe »4« ersetzt. 

 5. § 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Am Ende von Satz 1 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

 »wobei die Dienstbezüge in den Fällen von Num-
mer 1, 3 und 4 mit dem Faktor 0,984 vervielfältigt 
werden.«

b) Satz 4 wird aufgehoben.

 6. In § 24 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort »nach« durch 
das Wort »ab« ersetzt.

 7. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

 »Für die Berechnung der mindestens in Höhe des 
Ruhegehalts zu gewährenden Besoldung bei be-
grenzter Dienstfähigkeit nach § 27 BeamtStG (§ 9 
Absatz 1 LBesGBW) ist die Minderung des Ruhe-
gehalts zu Grunde zu legen, die sich bei einer Ver-
setzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähig-
keit ergeben würde.«

b) Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

 »Die Frist nach Satz 1 beginnt mit Ablauf des Monats 
der Weiterzahlung der Bezüge nach § 18 Absatz 2.«

 8. § 67 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »War ein Beamter nach § 3 Satz 1 Nummer 1 a des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch versicherungs-
pflichtig, weil er eine pflegebedürftige Person nicht 
erwerbsmäßig gepflegt hat, erhöht sich das nach § 27 
Absatz 1 berechnete Ruhegehalt des Beamten für die 
Zeit der Pflege um einen Pflegezuschlag.«

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

»Landesbesoldungsordnungen A, B, C und W 
Künftig wegfallende Ämter (kw)«

b) Nummer 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Besoldungsgruppe C 2 kw wird die Amtsbe-
zeichnung »Professor an einer Fachhoch-
schule2)« durch die Amtsbezeichnung »Profes-
sor2)« mit darunter eingerücktem Funktions-
zusatz »an einer Fachhochschule« ersetzt.

bb) In Besoldungsgruppe C 3 kw wird die Amts-
bezeichnung »Professor an einer Fachhoch-
schule1)« durch die Amtsbezeichnung »Profes-
sor1)« mit darunter eingerücktem Funktions-
zusatz »an einer Fachhochschule« ersetzt.

c) Nach Nummer 3 wird angefügt:

 »4. Landesbesoldungsordnung W kw

 Besoldungsgruppe W 2 kw

 Professor1)

 an einer Fachhochschule
  _______________
  1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3 kw.

 Besoldungsgruppe W 3 kw

 Professor1)

 an einer Fachhochschule
  _______________
  1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 2 kw.«

Artikel 3

Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes  
Baden-Württemberg 

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911),  
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom  
14. Feb ruar 2012 (GBl. S. 28, 31), wird wie folgt ge-
ändert:

 1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 »(4) Lebenspartnerschaften nach dem Lebenspart-
nerschaftsgesetz sind der gesetzlichen Ehe gleichge-
stellt. Insofern stehen nach Maßgabe dieses Geset-
zes

 1. die Lebenspartnerschaft der Ehe,

 2. der Lebenspartner dem Ehegatten,

 3.  die Begründung der Lebenspartnerschaft der 
Heirat, der Eheschließung und der Verheiratung,

 4.  die Aufhebung einer Lebenspartnerschaft der 
Ehescheidung,

 5.  der frühere Lebenspartner aus einer aufgeho-
benen Lebenspartnerschaft dem geschiedenen 
oder früheren Ehegatten,

 6.  der hinterbliebene Lebenspartner der Witwe 
oder dem hinterbliebenen Ehegatten,
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15.  In § 85 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort »unwiderruf-
bar« durch das Wort »unwiderruflich« ersetzt.

16.  In § 89 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe »(§ 19 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 und Satz 2 bis 4, Abs. 3, 5 und 6 
und § 27 Abs. 1)« durch die Angabe »(§ 19 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1, 3 und 4, Satz 2 und 3, Absatz 3, 5 
und 6 und § 27 Absatz 1)« ersetzt.

17. § 94 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 wird das Wort »Altersgeld« durch 
die Wörter »Alters- und Hinterbliebenengeld« 
ersetzt.

bb)  In Satz 2 wird das Wort »Anspruchinhaber« 
durch die Wörter »Anspruchinhaber auf Al-
tersgeld« ersetzt.

cc) Folgender Satz 4 wird angefügt:

   »Für die Berechnung des Kinderzuschlags 
beim Hinterbliebenengeld findet § 66 Absatz 
6 entsprechende Anwendung.«

b)  In Absatz 2 wird das Wort »Altersgeldes« durch 
die Wörter »Alters- und Hinterbliebenengeldes« 
ersetzt.

18. § 95 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 »(4) § 66 Absatz 4 und § 94 Absatz 2 gelten ent-
sprechend.«

19. § 101 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

 »Bei einem in den einstweiligen Ruhestand ver-
setzten Beamten werden für die Berechnung des er-
dienten Ruhegehalts die Ausbildungszeiten nach 
der Rechtslage berücksichtigt, die zum Zeitpunkt 
der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand be-
stand.«

20. § 102 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

 »Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhan-
denen Hinterbliebenen, die einen Unterhaltsbei-
trag nach § 22 Absatz 1 BeamtVG in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung erhalten, gilt 
die Anwendung dieser Norm weiter, wenn dies 
für sie günstiger ist.«

b) In Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe »Absatz 2« 
durch die Angabe »Absatz 3« ersetzt.

c)  In Absatz 11 wird die Angabe »1. Juni 1997« 
durch die Angabe »1. Juli 1997« ersetzt.

21. § 103 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 »Die im Rahmen der Neufassung der Landesbe-
soldungsordnung A weggefallenen Grundgehalts-
sätze der Besoldungsgruppen A 12 bis A 14 wer-
den durch die neuen Anfangsgrundgehälter der 
jeweiligen Besoldungsgruppen ersetzt.«

 9. § 68 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

   »Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus 
nicht selbständiger Arbeit einschließlich Ab-
findungen, sowie Einkünfte aus selbständiger 
Arbeit, aus Gewerbebetrieb, aus Land- und 
Forstwirtschaft, die auf einer die Arbeitskraft 
des Ruhestandsbeamten nennenswert bean-
spruchenden erwerbswirtschaftlichen Betäti-
gung beruhen, sowie entsprechende Ein-
künfte, die unabhängig vom Wohnsitz im 
Ausland erzielt werden.«

bb)  Satz 2 wird aufgehoben. Die bisherigen Sätze 3 
bis 8 werden Sätze 2 bis 7.

cc)  Im neuen Satz 2 werden nach dem Wort »Auf-
wandsentschädigungen« die Wörter » , im 
Rahmen der Einkunftsarten nach Satz 1 aner-
kannte Betriebsausgaben und Werbungskosten 
nach dem Einkommensteuergesetz« eingefügt.

b) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Nach Ablauf des Monats, in dem der Versor-
gungsberechtigte die nach § 36 Absatz 1 LBG  
in Verbindung mit Artikel 62 § 3 Absatz 2 des 
Dienst rechtsreformgesetzes berechnete Regelal-
tersgrenze erreicht, gilt Absatz 1 bis 5 nur für Er-
werbseinkommen aus einer Verwendung im öf-
fentlichen Dienst (Verwendungseinkommen).«

c) Es wird folgender Absatz angefügt:

 »(8) Führt ein Wahlbeamter auf Zeit nach Eintritt 
in den Ruhestand sein bisheriges Amt unter erneu-
ter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit 
oder durch Wiederwahl mindestens im selbem 
Umfang weiter, ruhen die Versorgungsbe züge für 
die Dauer dieser Tätigkeit. Satz 1 gilt entsprechend 
für Wahlbeamte auf Zeit, die aus ihrem bisherigen 
Amt ohne Unterbrechung in ein vergleichbares 
oder höherwertiges Amt unter erneuter Berufung in 
das Beamtenverhältnis auf Zeit gewählt werden.«

10. § 71 Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

 »(7) § 68 Absatz 4 gilt entsprechend.«

11.  In § 73 Absatz 6 wird das Wort »können« durch das 
Wort »sind« und die Wörter »berücksichtigt werden« 
durch die Wörter »zu berücksichtigen« ersetzt.

12.  In § 74 Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort »Besol-
dungsordnung« der Buchstabe »A,« eingefügt.

13.  In § 82 Absatz 1 werden nach dem Wort »wurde« die 
Wörter »oder ein Anspruch auf Altersgeld besteht« 
eingefügt.

14.  In § 84 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort »nach« durch 
das Wort »ab« ersetzt.
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d) In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort »Verhei-
rateten« die Wörter »oder in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft Lebenden« eingefügt.

4. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort »Verhei-
rateten« die Wörter » , Lebenspartnern nach dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz« eingefügt.

b) In Absatz 4 Satz 1 Nummer 5 werden nach den 
Wörtern »seines Ehegatten« die Wörter »oder sei-
nes Lebenspartners nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz« und nach den Wörtern »des Ehegat-
ten« die Wörter » , des Lebenspartners nach dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz« eingefügt.

c) In Absatz 4 Nummer 6 werden nach dem Wort 
»Ehegatten« die Wörter »oder des Lebenspartners 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz« eingefügt.

Artikel 6

Änderung des Ministergesetzes

Das Ministergesetz in der Fassung vom 20. August 1991 
(GBl. S. 533), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Ge-
setzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 961), wird 
wie folgt geändert:

§ 18 wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

2. Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

 »(2) Hinterbliebene im Sinne dieses Gesetzes sind 
auch hinterbliebene Lebenspartner nach dem Le-
benspartnerschaftsgesetz.«

Artikel 7

Änderung des Versorgungsrücklagegesetzes

Das Versorgungsrücklagegesetz vom 15. Dezember 1998 
(GBl. S. 658), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 8. April 2003 (GBl. S. 159), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Es gilt entsprechend hinsichtlich des Alters- und 
Hinterbliebenengeldes und bei Zahlung von Amts- 
und Versorgungsbezügen aus öffentlich-recht lichen 
Amtsverhältnissen, die an das Bundesbesoldungs-
gesetz oder an das Landesbesoldungsgesetz Baden-
Württemberg (LBesGBW) anknüpfen.«

b) In Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe »§ 14 a des 
Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG)« durch die 
Angabe »§ 17 LBesGBW« ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe »§ 14 a BBesG« durch 
die Angabe »§ 17 LBesGBW« ersetzt.

b) In Absatz 3 Nummer 8 wird das Wort »Zulage« 
durch das Wort »Vergütung« ersetzt.

22.  In § 104 Absatz 3 Satz 5 wird nach der Angabe »35,« 
die Angabe »39,« eingefügt.

23.  In § 105 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe »und 5« 
gestrichen.

24.  In § 108 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort »Be-
amten« die Wörter » , früheren Beamten« eingefügt.

25.  In § 109 Absatz 1 werden die Wörter »in der Fassung 
vom 17. Juli 1971 (BGBl. I S. 1026, ber. 1591)« ge-
strichen und die Wörter »in der bis zum« durch die 
Wörter »in der am« ersetzt.

26.  In § 112 Absatz 1 wird das Wort »abgeenden« durch 
das Wort »abgebenden« ersetzt.

Artikel 4

Änderung des Landesreisekostengesetzes

Das Landesreisekostengesetz in der Fassung vom  
20. Mai 1996 (GBl. S. 466), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 der Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65), 
wird wie folgt geändert:

1. In § 6 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort »Ehe-
gatten« die Wörter » , des Lebenspartners nach dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz« eingefügt.

2. In § 22 Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort »Ver-
heirateten« die Wörter » , Lebenspartnern nach dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz« eingefügt.

Artikel 5

Änderung des Landesumzugskostengesetzes

Das Landesumzugskostengesetz vom 12. Februar 1996 
(GBl. S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 5 der Ver-
ordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 66), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 2 werden nach dem Wort »Ehegatte,« 
die Wörter »der Lebenspartner nach dem Lebenspart-
nerschaftsgesetz,« eingefügt.

2. In § 6 Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort »Ehe-
gatte« die Wörter »oder der Lebenspartner nach dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz« eingefügt.

3. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort »verhei-
ratete« die Wörter »oder in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebende« eingefügt.

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort »Ehegatten« 
die Wörter »oder des Lebenspartners nach dem Le-
benspartnerschaftsgesetz« eingefügt.

c) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

 »Satz 1 gilt für eingetragene Lebenspartnerschaften 
entsprechend.«
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die in § 37 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
Baden-Württemberg genannten Kinder der in den 
Nummern 1 und 2 bezeichneten Personen.«

b)  In Absatz 4 Nummer 4 werden nach dem Wort 
»Hinterbliebene« die Wörter »oder hinterbliebene 
Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsge-
setz« angefügt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden nach dem 
Wort »Ehegatten« die Wörter »oder die Lebenspart-
ner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz« einge-
fügt.

b)  In Absatz 2 Nummer 1 werden nach dem Wort 
»Ehegatten« die Wörter »oder von Lebenspartnern 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz« eingefügt.

c)  In Absatz 2 Nummer 2 werden nach dem Wort 
»Ehegatten« die Wörter » , Lebenspartner nach 
dem Lebenspartnerschaftsgesetz« eingefügt.

d)  In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort »Ehegat-
ten« die Wörter »oder von Lebenspartnern nach 
dem Lebenspartnerschaftsgesetz« eingefügt.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 4 Nummer 4 werden nach dem Wort 
»Beihilfeberechtigten« die Wörter »oder dessen 
Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsge-
setz« und nach den Wörtern »des Ehegatten« die 
Wörter »oder des Lebenspartners nach dem Le-
benspartnerschaftsgesetz« eingefügt. 

b)  In Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe a werden nach 
dem Wort »Ehegatten« die Wörter » , Lebenspart-
ner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz« einge-
fügt.

4.  In § 6 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe b werden nach 
dem Wort »Ehegatten« die Wörter » , Lebenspartner 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz« eingefügt.

5.  In § 14 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden nach dem 
Wort »Ehegatten« die Wörter »oder berücksichti-
gungsfähige Lebenspartner nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz« eingefügt.

6.  In § 15 Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort »Hin-
terbliebene« die Wörter »oder für hinterbliebene Le-
benspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz« 
eingefügt.

7.  In § 16 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort »Ehe-
gatte« die Wörter » , der hinterbliebene Lebenspartner 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz« eingefügt.

Artikel 9

Änderung der Landestrennungsgeldverordnung

Die Landestrennungsgeldverordnung vom 12. Dezember 
1985 (GBl. S. 411), zuletzt geändert durch Artikel 78 der 
Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 74), wird 
wie folgt geändert:

b) In Absatz 3 wird die Angabe »§ 14 a Abs. 2 BBesG« 
durch die Angabe »§ 17 Absatz 2 LBesGBW« er-
setzt.

3. § 3 wird wie folgt gefasst:

 »§ 3

 Zweck

 Das Sondervermögen dient der Sicherung der Aufwen-
dungen für Versorgung, Alters- und Hinterbliebenen-
geld. Es darf nach Maßgabe des § 7 nur zur Entlas tung 
von Aufwendungen für Versorgung, Alters- und Hinter-
bliebenengeld der Einrichtungen im Sinne des § 1 ver-
wendet werden, die entsprechende Leistungen zahlen.«

4. In § 6 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe »§ 14 a Abs. 2, 
2 a und 3 BBesG« durch die Angabe »§ 17 Absatz 2 
bis 5 LBesGBW« ersetzt.

5. § 7 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Das Sondervermögen ist nach Abschluss der Zufüh-
rung der Mittel (§ 17 Absatz 2 LBesGBW) ab 1. Januar 
2018 über einen Zeitraum von 15 Jahren zur schrittwei-
sen Entlastung von Aufwendungen für Versorgung, Al-
ters- und Hinterbliebenengeld einzusetzen.«

6. § 11 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 »(2) Der Beirat besteht aus acht Mitgliedern, die vom 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft für die Dauer 
von fünf Jahren berufen werden. Dem Beirat gehört je 
ein Vertreter folgender Stellen an:

1. Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Vorsitz),

2. Innenministerium,

3. Sozialministerium,

4. Justizministerium,

5. Beamtenbund Baden-Württemberg,

6. Deutscher Gewerkschaftsbund, Landesbezirk Ba-
den-Württemberg,

7.  Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-
Württemberg e. V. und

8.  Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalratsvorsit-
zenden des Landes Baden-Württemberg.

  Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu berufen. 
Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter vorzeitig 
aus, so wird für den Rest seiner Amtszeit ein Nachfol-
ger berufen.«

Artikel 8

Änderung der Beihilfeverordnung 

Die Beihilfeverordnung vom 28. Juli 1995 (GBl. S. 561), 
zuletzt geändert durch Artikel 77 der Verordnung vom  
25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 74), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

  »Witwen, Witwer und hinterbliebene Lebenspart-
ner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz sowie 
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8. die Zeit der Lebenspartnerschaft der Ehezeit

gleichgestellt werden. Hinterbliebene Lebenspartner ha-
ben unter den Voraussetzungen der jeweils geltenden Re-
gelungen zur beamtenrechtlichen Versorgung Anspruch 
auf Hinterbliebenenversorgung. Der Anspruch einer 
Witwe aus einer zum Zeitpunkt des Todes be stehenden 
Ehe schließt den Anspruch hinterbliebener Lebenspart-
ner aus einer zum Zeitpunkt des Todes be stehenden ein-
getragenen Lebenspartnerschaft aus. Für Ehrenbeamte 
gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend, soweit sie Rege-
lungen zur beamtenrechtlichen Versorgung betreffen. 

Artikel 11

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 24. Juli 2012

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Dr. Schmid Krebs

 Friedrich Gall

 Untersteller Warminski-Leitheusser

 Bonde Stickelberger

 Bauer Hermann

 Altpeter Öney

  Dr. Splett

Gesetz zur Änderung des 
Untersuchungsausschussgesetzes

Vom 24. Juli 2012

Der Landtag hat am 18. Juli 2012 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Untersuchungsausschussgesetzes

Das Gesetz über Einsetzung und Verfahren von Unter-
suchungsausschüssen des Landtags vom 3. März 1976 
(GBl. S. 194), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Ge-
setzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 960), wird 
wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort »unver-
heirateten« die Wörter »oder nicht nach dem Le-
benspartnerschaftsgesetz verpartnerten« eingefügt.

b)  In Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 werden nach den 
Wörtern »seines Ehegatten« die Wörter »oder sei-
nes Lebenspartners nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz« und nach den Wörtern »des Ehegat-
ten« die Wörter » , des Lebenspartners nach dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz« eingefügt.

c)  In Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 werden nach dem 
Wort »Ehegatten« die Wörter »oder des Le-
benspartners nach dem Lebenspartnerschaftsge-
setz« eingefügt.

2.  In § 3 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a werden nach 
dem Wort »Ehegatten« die Wörter »oder mit seinem 
Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz« 
eingefügt.

3.  In § 5 Absatz 2 werden nach dem Wort »Ehegatten« 
die Wörter » , des Lebenspartners nach dem Le-
benspartnerschaftsgesetz« eingefügt.

Artikel 10

Rückwirkende Gleichstellung

Auf Personen in eingetragener Lebenspartnerschaft nach 
dem Lebenspartnerschaftsgesetz, die vor dem 1. Januar 
2011 zu dem in § 1 Absatz 1 oder § 88 des Landesbesol-
dungsgesetzes Baden-Württemberg vom 9. November 
2010 (GBl. S. 793, 826) genannten Personenkreis gehört 
haben oder Mitglieder der Landesregierung waren, sowie 
deren Hinterbliebenen, finden für den Zeitraum zwi-
schen dem 1. September 2006 und dem 31. Dezember 
2010 auf Antrag die jeweils geltenden Regelungen zum 
Familienzuschlag, zur beamtenrechtlichen Versorgung, 
zur Beihilfe, zu den Reise- und Umzugskosten sowie 
zum Trennungsgeld mit der Maßgabe Anwendung, dass

1.  in eingetragener Lebenspartnerschaft lebende Perso-
nen den verheirateten Personen,

2. die Lebenspartnerschaft der Ehe,

3. der Lebenspartner dem Ehegatten,

4.  die Begründung der Lebenspartnerschaft der Heirat, 
der Eheschließung und der Verheiratung,

5.  die Aufhebung der Lebenspartnerschaft der Eheschei-
dung,

6.  der frühere Lebenspartner aus einer aufgehobenen Le-
benspartnerschaft dem geschiedenen oder früheren 
Ehe gatten,

7.  der hinterbliebene Lebenspartner dem verwitweten 
Beamten oder Richter, der Witwe oder dem hinter-
bliebenen Ehegatten,

51899_GBl_12_2012.indd   488 25.07.12   10:42


